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3. Aktualisierung 2009 (1. September 2009) 
 
 
Das  Bundeskriminalamtgesetz wurde durch Art. 15 des FGG-Reformgesetzes v. 17. Dezember 2008, 
BGBl. I S. 2586, mit Wirkung vom 1. September 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 15  Ausschreibungsbefugnisse bei der Zu-
sammenarbeit im internationalen Bereich 

(1)-(4) … 
(5) Ausschreibungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 

und Absatz 4 Nr. 3 bedürfen der Anordnung durch 
den Richter, soweit sie auf Grund des Ersuchens 
eines Staates erfolgen, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist. Zuständig ist das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk das Bundeskriminalamt 
seinen Sitz hat. Für das Verfahren in den Fällen 
von Satz 1 gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend. Soweit Maßnahmen nach 
Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 4 keiner richterlichen 
Anordnung bedürfen, werden sie durch den Leiter 
der jeweils zuständigen Abteilung des Bundeskri-
minalamtes angeordnet. Die Anordnung ist akten-
kundig zu machen. 

 
(6)-(8) … 

 
§ 23  Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1)-(2) … 
(3) Der Einsatz von besonderen Mitteln nach Ab-

satz 2 darf, außer bei Gefahr im Verzug, nur durch 
den Leiter der für den Personenschutz zuständigen 
Abteilung des Bundeskriminalamtes oder dessen 
Vertreter angeordnet werden. Die Anordnung ist 
unter Angabe der maßgeblichen Gründe aktenkundig 
zu machen und auf höchstens einen Monat zu befris-
ten. Die Verlängerung der Maßnahme bedarf einer 
neuen Anordnung. Die Entscheidung über die Ver-
längerung der Maßnahme darf in den Fällen des 
Absatzes 2 Nr. 1 und 2 Buchstabe b nur durch den 
Richter getroffen werden. Zuständig ist das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk das Bundeskriminalamt seinen 
Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

 
(4)-(5) … 

neu 
 
§ 15  Ausschreibungsbefugnisse bei der Zu-
sammenarbeit im internationalen Bereich 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Ausschreibungen nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 

und Absatz 4 Nr. 3 bedürfen der Anordnung durch 
den Richter, soweit sie auf Grund des Ersuchens 
eines Staates erfolgen, der nicht Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist. Zuständig ist das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk das Bundeskriminalamt 
seinen Sitz hat. Für das Verfahren in den Fällen 
von Satz 1 gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit entsprechend. Soweit Maßnahmen nach 
Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 4 keiner richterlichen 
Anordnung bedürfen, werden sie durch den Leiter 
der jeweils zuständigen Abteilung des Bundeskri-
minalamtes angeordnet. Die Anordnung ist akten-
kundig zu machen. 

(6)-(8) (unverändert) 
 
§ 23  Besondere Mittel der Datenerhebung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Der Einsatz von besonderen Mitteln nach Ab-

satz 2 darf, außer bei Gefahr im Verzug, nur durch 
den Leiter der für den Personenschutz zuständigen 
Abteilung des Bundeskriminalamtes oder dessen 
Vertreter angeordnet werden. Die Anordnung ist 
unter Angabe der maßgeblichen Gründe aktenkundig 
zu machen und auf höchstens einen Monat zu befris-
ten. Die Verlängerung der Maßnahme bedarf einer 
neuen Anordnung. Die Entscheidung über die Ver-
längerung der Maßnahme darf in den Fällen des 
Absatzes 2 Nr. 1 und 2 Buchstabe b nur durch den 
Richter getroffen werden. Zuständig ist das Amtsge-
richt, in dessen Bezirk das Bundeskriminalamt seinen 
Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(4)-(5) (unverändert) 
 
 


